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Erste Verordnung 
zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW

Vom 9. Dezember 2011

Auf Grund des § 77 Absatz 8 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 
224), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. November 2009 (GV. NRW. S. 570), wird 
verordnet:

Artikel 1

Die Beihilfenverordnung NRW vom 5. November 2009 (GV. NRW. S. 602) wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

2. In § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b werden die Wörter „steuerlichen Ertragsanteil“ durch 
das Wort „Besteuerungsanteil“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„für prophylaktische Leistungen nach den Nummern 1000 bis 1020 und 2000 des Gebührenver-
zeichnisses für zahnärztliche Leistungen (Anlage zur Gebührenordnung für Zahnärzte vom 5. 
Dezember 2011 – BGBl. I S. 2661-),“.
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b) Absatz 4 Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Personen, denen Sachleistungen auf Grund des Bundesversorgungsgesetzes, des Häftlingshil-
fegesetzes oder des Soldatenversorgungsgesetzes zustehen, sind nicht verpflichtet, diese in 
Anspruch zu nehmen; Satz 1 ist insoweit nicht anzuwenden.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 1 Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Voraussetzung und Umfang der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für ambulant durchgeführ-
te psychotherapeutische Leistungen und Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung 
bestimmen sich nach den §§ 4 a bis 4 d und der Anlage 1 sowie für durch Heilpraktiker erbrachte 
Leistungen nach Anlage 4 zu dieser Verordnung.“

b) Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe d wird gestrichen.

5. In § 5 c Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „des Satzes 2“ durch die Wörter „des Satzes 1“ er-
setzt.

6. § 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10 
Behandlungs- und Beförderungskosten im Ausland; Auslandskrankenversicherung

(1) Aufwendungen für eine Krankenbehandlung oder Entbindung im Ausland sind bis zur Höhe 
der Aufwendungen beihilfefähig, die bei einer Behandlung oder Entbindung am inländischen 
Wohnort oder letzten früheren inländischen Dienstort des Beihilfeberechtigten oder in dem ihnen 
am nächsten gelegenen geeigneten inländischen Behandlungsort beihilfefähig wären.

(2) Bei in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz entstandenen Aufwendungen für am-
bulante Behandlungen und für stationäre Leistungen in öffentlichen Krankenhäusern ist ein Kos-
tenvergleich nach Absatz 1 nicht erforderlich. Bei Behandlungen in anderen Krankenhäusern, 
sind die Aufwendungen nur insoweit angemessen, als sie den Aufwendungen (Behandlungs-, 
Unterkunfts- und Verpflegungskosten) entsprechen, die in der der Beihilfestelle nächstgelege-
nen Klinik der Maximalversorgung für eine medizinisch gleichwertige Behandlung entstanden 
wären. § 4 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 Buchstabe b und Satz 3 gelten entsprechend. Die entspre-
chenden Nachweise sind durch den Beihilfeberechtigten zu erbringen. Notwendige Überset-
zungskosten sind nicht beihilfefähig.

(3) Aufwendungen für stationäre Rehabilitationsmaßnahmen sowie ambulante Kur- und Rehabili-
tationsmaßnahmen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz sind bis zur Höhe 
der Aufwendungen beihilfefähig, die bei einer Behandlung am inländischen Wohnort oder in dem 
ihm am nächsten gelegenen inländischen Behandlungsort beihilfefähig wären. § 6 und § 7 gelten 
sinngemäß. Bei ambulanten Kurmaßnahmen in den in Satz 1 genannten Staaten sind die Aufwen-
dungen nur dann beihilfefähig, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass der Behand-
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lungsort als Kurort anerkannt ist. Wird die Behandlung außerhalb der in Satz 1 genannten Staaten 
durchgeführt, sind die Aufwendungen nach Satz 1 nur dann beihilfefähig, wenn im Inland oder in 
den in Satz 1 genannten Staaten kein vergleichbarer Heilerfolg zu erwarten ist und die Behand-
lung vor Beginn vom Finanzministerium auf Grund eines amtsärztlichen Gutachtens anerkannt 
worden ist.

(4) Aufwendungen für eine Krankenbehandlung im Ausland sind ohne die Einschränkung der Ab-
sätze 1 und 2 beihilfefähig

1. wenn ein Beihilfeberechtigter auf einer Auslandsdienstreise erkrankt und die Krankenbehand-
lung nicht bis zur Rückkehr ins Inland aufgeschoben werden kann,

2. wenn durch ein amts- oder vertrauensärztliches Gutachten nachgewiesen wird, dass die Be-
handlung im Ausland dringend notwendig und im Inland kein vergleichbarer Heilerfolg zu erwar-
ten ist; die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen muss vor Beginn der Behandlung von der Beihil-
festelle und bei Beihilfeberechtigten des Landes vom Finanzministerium anerkannt worden sein,

3. wenn sie 1.000 Euro je Krankheitsfall nicht übersteigen.

(5) Bei Aufwendungen von im Ausland wohnenden Beihilfeberechtigten und im Ausland wohnen-
den berücksichtigungsfähigen Personen gelten die Absätze 1, 2 und 3 entsprechend.

(6) Für Beförderungskosten im Ausland gilt § 4 Absatz 1 Nummer 11 entsprechend. Beförde-
rungskosten in Gebiete außerhalb der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz oder Rücktransportkos-
ten aus diesen Gebieten sind nicht beihilfefähig; Absatz 4 Nummer 1 und 2 bleibt unberührt.

(7) Schließt der Beihilfeberechtigte zur Absicherung von Krankheits-, Beförderungs- und Rück-
transportkosten eine Auslandskrankenversicherung ab, sind die jährlichen Versicherungsbeiträ-
ge bis zu einem Betrag von 10 Euro für den Beihilfeberechtigten und für jede berücksichtigungs-
fähige Person beihilfefähig; § 12 Absatz 1 und 3 gelten entsprechend. Der Beihilfeberechtigte ist 
verpflichtet, im Versicherungsfall die Versicherungsleistungen in Anspruch zu nehmen; § 3 Ab-
satz 4 Satz 1 gilt sinngemäß.“

7. In § 12a Absatz 3 Nummer 2 wird nach dem Wort „sowie“ das Wort „hinterbliebenen“ einge-
fügt.

8. In § 15 Absatz 2 Satz 3 wird nach dem Wort „Belastungsgrenze“ das Wort „nach“ eingefügt.

9. In Anlage 2 (zu § 4 Absatz 1 Nummer 7) wird die Nummer 2 aufgehoben; die bisherigen Num-
mern 3 bis 8 werden Nummern 2 bis 7.

10. Nach Anlage 3 wird eine neue Anlage 4 angefügt (s. Anlage).

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Sie gilt für Aufwendungen, die nach dem 31. 
Dezember 2011 entstehen.
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Düsseldorf, den 9. Dezember 2011

 

 

Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr.  W a l t e r-B o r j a n s

GV. NRW. 2011 S. 703
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage 4)
URL zur Anlage [Anlage 4]
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